
Beschluss 
betreffend den Verkauf der vom Hotelinstitut  Hotelconsult « César Ritz » 
Colleges SA in Le Bouveret gemieteten Liegenschaften, die Eigentum des 
Kantons Wallis sind 
 
vom 10. Februar 2005 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Wallis 
 
 
eingesehen die Artikel 41 Ziffer 3 und 42 Absatz 4 der Kantonsverfassung; 
eingesehen die Artikel 29 und 31 des Gesetzes über die Geschäftsführung und den 
Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle vom 24. Juni 1980; 
auf  Antrag des Staatsrates, 
 
 
beschliesst: 
 
 
Einziger Artikel 
1Der Staatsrat wird ermächtigt, die von dem Hotelinstitut Hotelconsult « César Ritz » Colleges 
SA in Le Bouveret gemieteten Liegenschaften, die Eigentum des Kantons Wallis sind, d.h. die 
Parzellen Nr. 256 und 162, Plan Nr. 5, Gemeinde Port-Valais, an die besagte Firma zum 
angebotenen Preis von mindestens 4'000'000 Franken gemäss den vorgesehenen Modalitäten 
und Bedingungen zu verkaufen.   
2Der Staatsrat, durch das Departement für Finanzen, Landwirtschaft und äussere 
Angelegenheiten, wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, wobei der 
Verkaufserlös ausschliesslich der Entschuldung des Staates Wallis zu dienen hat.  
 
 
So beschlossen im Grossen Rat in Sitten, den 10. Februar 2005. 
 

Der Präsident des Grossen Rates: Patrice Clivaz 
Der Chef des Parlamentsdienstes: Claude Bumann 
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